
Förderung 
von Investitionen im Rahmen des Bundesinvestitionsprogramms 

„Kinderbetreuungsfinanzierung“  
durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde 

 
 
 
 
Der Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde hat beschlossen, sich an der Fi-
nanzierung des Ausbaus von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren zu 
beteiligen. Die Förderung des Kreises beträgt 10% des auf der Grundlage der Richt-
linie des Landes Schleswig-Holstein zur Förderung von Investitionen im Rahmen des 
Bundesinvestitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung“ bewilligten Förderbe-
trages. 
 
 
Die bisherigen Förderungsgrundsätze des Kreises für den Bau und die Einrichtung 
von Kindertageseinrichtungen hat der Kreistag aufgehoben.  


